
STAATSGRENZE

ASYL
ANTRAG

RÜCKVERWEISUNG
AN DAS BUNDES-

VERWALTUNGSGERICHT
(BVwG)

SICHERHEITSBEHÖRDEN
• Ermächtigung 
zur Festnahme 
und Vorführung

BFA-ERSTAUFNAHMESTELLE (EAST)

• Einbringen des Asylantrags
• Registrierung
• erste Befragung binnen 72 Stunden
• erste Einvernahme
• Verlassen bis zu 5 Tage nur bei 
rechtfertigbaren Gründen erlaubt
(Rote Karte)

• Grüne Karte

UNZUSTÄNDIGKEIT 
AUFGRUND:
• Zuständigkeit eines 
anderen EU Staates 
gemäß Dublin III

• sicherer Drittstaat 

• GEWÄHRUNG ASYL §3 AsylG

• SUBSIDIÄRER SCHUTZ §8 AsylG
(Befristetes Aufenthaltsrecht, Abschiebeschutz
falls Ver letzung des Rechts auf Leben bzw.
auf menschliche Behandlung)

• BLEIBERECHT
- Privat- und Familienleben (Art 8 EMRK)
- Besondere Berücksichtigungsfälle
- Aufenthaltsberechtigung bei langer Aufent -
haltsdauer und Selbsterhaltungsfähigkeit 

SEIT 1. JÄNNER:
EINVERNAHME DURCH DAS BFA 

(BUNDESAMT FÜR FREMDENWESEN UND ASYL)

BESCHWERDE AN DAS 
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT (BVwG)

(MÜNDLICHE) VERHANDLUNG

POSITIVE ENTSCHEIDUNG

+-
NEGATIVE ENTSCHEIDUNG

FESTNAHME/SCHUBHAFT
• Haft zur Durchsetzung 
der Abschiebung bei
Nichtzulassung zum
Asylverfahren

ABSCHIEBUNG

BESCHWERDE AN  
VERFASSUNSGERICHTSHOF

VfGH 

REVISION BEI  
VERWALTUNGSGERICHTSHOF

VwGH 

ASYLVERFAHREN ZUGELASSEN 
(WEISSE KARTE)
• Überstellung/Zuweisung in die      
Grundversorgung der Bundesländer

Das Asylverfahren seit 1. Jänner 2014
Gate-Check
Zurückweisung

asylkoordination
österreich

FLÜCHTLINGE

ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUM 
INHALTLICHEN ASYLVERFAHREN IN ÖSTERREICH

• RECHTSBERATUNG

• AUSREISEPFLICHT

• ODER SCHUBHAFT /

• GELINDERES MITTEL

STAATSGRENZE


